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Nachdem diese Schrift, in der der Nürnberger Reformator An-
 dreas Osiander (1496 /1497–1552) seine Argumente gegen die
Ritualmordbeschuldigung der Juden zusammenstellt, 2017 zu-
erst in französischer Übersetzung im Genfer Verlag LABOR ET
FIDES publiziert wurde, sind wir dankbar dafür, dass dieser
wichtige Text nun auch in deutscher Sprache erscheinen kann.
Von der Übersetzung in eine fremde Sprache unterscheidet
sich die hier vorgelegte Ausgabe dadurch, dass in diesem Fall
eine Übertragung in modernes Neuhochdeutsch versucht
wurde und der Wortlaut aus der Reformationszeit dabei häu-
fig im Hintergrund mithörbar ist; dies macht die Aufgabe 
der Übertragung leichter und schwerer zugleich. Um den fast
fünfhundertjährigen Abstand zum Ausgangstext sichtbar wer-
den zu lassen, wurden die lexikalischen Modernisierungen an
einigen Stellen in den Anmerkungen dokumentiert. In den
Fußnoten finden sich auch Anmerkungen zum Verständnis
des Textes, vor allem aus judaistischer Perspektive. Um heuti-
gen Lesern bei der Orientierung und beim Nachschlagen zu
helfen, wurden Überschriften und Zwischenüberschriften –
fett gedruckt – zur Gliederung des Textes in den Text einge-
fügt. Sonstige Einfügungen dieser Edition, die den Text ver-
ständlicher machen sollen, sind in eckigen Klammern [ ] ge-
kennzeichnet. 

Unser Dank gilt Sebastian Molter für seine Hilfe beim Er-
stellen des Manuskripts und viele Literaturrecherchen sowie
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Gilbert Dahan und Matthieu Arnold für nützliche Hinweise
und Ratschläge.

Der Dank an den Cercle Gutenberg, der diese Forschung
durch seine großzügige Zuwendung im Rahmen des Guten-
bergpreises der Stadt und Universität Straßburg ermöglicht
hat, sei in französischer Sprache zum Ausdruck gebracht:
Matthias Morgenstern remercie la Région Grand Est et l‘Eu-
rométropole de Strasbourg pour leur soutien dans le cadre du
programme Gutenberg de Chaires d’excellence.

Strasbourg, im März 2018

Matthias Morgenstern Annie Noblesse-Rocher  
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Das Büchlein Ob es wahr und glaublich sey, daß die Juden der
christen kinder heymlich erwürgen und ir blut gebrauchen
wird dem Nürnberger Reformator Andreas Osiander (1498–
1552) zugeschrieben. Es handelt sich um eine Zurückweisung
der Ritualmordanklagen, denen jüdische Gemeinden im Mit-
telalter und in der frühen Neuzeit ausgesetzt waren. Diese
Beschuldigungen, nach denen Juden für den Mord an christ-
lichen Kindern verantwortlich sein sollten, waren offen-
sichtlich unbegründet; dennoch wurden sie in christlichen
Quellen überliefert und im Laufe der Jahrhunderte durch Ge-
 rüchte weiter angeheizt. War ein solches Gerücht einmal auf-
gekommen, das meist durch falsche Zeugenaussagen ge-
stützt wurde, zog es fast immer eine von Folter begleitete
Befragung und das Todesurteil für die Verdächtigten und Be-
schuldigten (und häufig auch für ihre Familienmitglieder)
nach sich. In der Antike waren derartige Beschuldigungen
fast unbekannt gewesen.1 Erst im Hochmittelalter – erstmals
1144 im englischen Norwich – tauchten sie auf und verbreite-
ten sich danach wie ein Lauffeuer auf dem Kontinent.2 Bis zur
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Einleitung

1
Josephus Flavius verurteilt in seiner Schrift Contra Apionem falsche
Beschuldigungen bezüglich Verbrechen und rituellem Kannibalismus.
Vgl. ders., Contra Apionem II, VIII, 94–95. 

2
Die Ritualmordbeschuldigung des Jahres 1144 ist dokumentiert in der
von Thomas von Monmouth verfassten Hagiographie über William von


